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abwehr gerichtet und beinhaltet zwei Seiten:

von einer Person ein best immtes Verhalten zu for
dern, um zu verhindern, daß es zu einer Gefahr 
bzw. zu einer erneuten Gefahr für die öffent l iche 
Ordnung und Sicherheit  kommt oder

von einer Person wirksame Maßnahmen (akt ives Handeln) 
zur Abwehr einer von dieser selbst verursachten 
berei ts wirkenden Gefahr zu fordern.

In beiden Fäl len wird der Verursacher im Sinne von § 9 Abs. 1 

und 2 angesprochen. Das Erheben von Forderungen gegenüber 

Nichtverursachern im Sinne von § 9 Abs. 3 ist  nur gemäß 

§ 11 Abs. 4 und unter den dort  normierten Voraussetzungen 

mögl ich.

Die Diensteinheiten der Linie IX sind verpf l ichtet,  in ♦
ihrem Verantwortungsbereich unmittelbaren Gefahren oder Stö

rungen für die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  vorzubeugen 

bzw. diese abzuwehren. Die Gefahrenabwehr bedarf nicht der 

Prüfung, ob die Gefahr durch ein strafrecht l ich oder sonst iges 

recht l ich relevantes Handeln verursacht wurde. Es geht bei 

dem Erheben von Forderungen zur Verhinderung oder Abwehr 

von Gefahren wie auch bei al len anderen Befugnissen zur Ge

fahrenabwehr ausschl ießl ich um die Einlei tung der für die 

Abwehr der konkreten Gefahr notwendigen und wirksamsten Maß

nahme. Die Forderung gemäß § 11 Abs. 3 beinhaltet somit die 

Auf lage an eine best immte Person, nicht mit  dem die Gefahr 

verursachenden Handeln zu beginnen oder dieses, soweit  es 

schon begonnen wurde, sofort  zu beenden.

Geforderte Maßnahmen zur Vorbeugung einer unmittelbaren Ge

fahr können sich auch auf die Beseit igung von Ursachen und 

Bedingungen von im Entstehen begri f fener Gefahren r ichten. 

Diese Gefahren dürfen 'noch nicht zum Wirken gekommen sein. 

Vorbeugung im Sinne des § 11 Abs. 3 ist  die Verhinderung einer 

sich berei ts vol lz iehenden Entwicklung, die, wenn sie unge-


